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Kurzbeschreibung
Die Feuerlibelle zählt zu den Großlibellen, erreicht eine Länge von 4 bis 5 cm und hat 
eine Flügelspannweite von etwa 7 cm. Sie ist gut erkennbar an ihrem flachen Hinterleib 
und relativ großen Körper. Die Männchen sind rot, die Weibchen eher ockerfarben ge-
färbt. Die Schlupfzeit der Imagines reicht von Mai bis Ende Juli. In wärmeren Sommern 
können bis zu zwei Generationen schlüpfen. Feuerlibellen sind von Juni bis September 
zu beobachten und können Strecken von über 1000 km zurücklegen. Die Art ist derzeit 
in Ausbreitung begriffen und gilt als nicht gefährdet.

Lebensraum	(WSV-relevant)
Die Feuerlibelle stammt ursprünglich aus Afrika, dem Fernen Osten und dem Mittel-
meerraum. Sie ist mittlerweile in ganz Deutschlands zu beobachten. Sie bevorzugt 
warme Standorte mit klaren, stehenden Gewässern wie besonnte Teiche oder Weiher 
mit reich strukturierter Wasservegetation und flachen Uferzonen. Die Larven halten 
sich vor allem in den Flachwasserzonen am Gewässerboden oder auf Wasserpflanzen 
auf. Nur wenn die Gewässer kontinuierlich Wasser führen und der Winterfrost aus-
bleibt, können die Larven der Feuerlibelle überleben.

Mögliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen
•  Erhalt von natürlichen, stehenden Gewässern mit Wasserpflanzen und flachen Ufer-

partien
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